
•	 Transatlantischer Datenverkehr und Verantwortlichkeiten

•	 Datenpannen, Bußgeldpraxis, Verletzung der Datensicherheit in der DSGVO

•	 Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und der „Stand der Technik“ im Fokus

•	 Besucherdokumentation, Telearbeit, Direktmarketing und E-Privacy-Verordnung in der Praxis

•	 Datenschutz-Folgenabschätzung und Pflichtenkatalog des Art. 32 DSGVO

•	 Der DSB auf dem Weg zum Data Protection Officer

•	 ... und viele mehr!
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HERZLICH WILLKOMMEN

Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr
Mitglied des Bayerischen Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IDACON,

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Datenschutzkongress IDACON, dem alljährlichen
Herbst-Treffpunkt der bayerischen und außerbayerischen Datenschutzexperten
in unserer Landeshauptstadt. Die IDACON ist für viele von Ihnen weit mehr als ein Termin 
im Jahresprogramm, sie ist auf dem Weg zu einer echten Institution in der sonst von 
Wandel und Umbruch bestimmten Welt des Datenschutzes. Auch in diesem Jahr ist es 
den Veranstaltern gelungen, ein Programm anzubieten, das neueste Informationen und 
einen umfassenden Praxisaustausch verspricht.

Mehr noch als der technologische Wandel oder die immer alltäglichere Bedrohung 
unserer Daten durch Cyberattacken bestimmt nach wie vor die EU-Datenschutzreform
die Diskussionen und Arbeitsplanungen der Datenschützer. Mit ihrer strikten Anwen-
dung ab dem 25. Mai 2018 setzt die Datenschutz-Grundverordnung einen klaren, nicht 
mehr verhandelbaren Zielpunkt, dem sich weder die Datenschutzgesetzgebung in Bund 
und Ländern noch die Rechtsanwender entziehen können. Gerade für ein hoch entwi-
ckeltes Land wie Deutschland mit seiner differenzierten Datenschutzgesetzgebung und 
seinen ebenso fortschrittlichen wie anspruchsvollen IT-Anwendern bedeutet dieser 
Anpassungsprozess eine außerordentliche Herausforderung.

Dabei dürfen aber weder die Rechtspolitik noch die Rechtspraxis aus den Augen verlie-
ren, dass es nicht nur darum gehen darf, notwendige Bereinigungen, Änderungen und 
Neuerungen form- und zeitgerecht abzuschließen. Vielmehr muss es auch darum gehen, 
den Betroffenen ein verlässliches Schutzniveau und den Verantwortlichen zukunftsfähi-
ge Rahmenbedingungen zu bieten, um die unverzichtbaren Grundbedingungen für das 
Gelingen der Digitalisierung zu schaffen. Diese Aufgabe kann nur durch einen intensiven 
Dialog aller Akteure gelingen. Mit Kompetenz und Umsicht organisierte Veranstaltungen 
wie die IDACON bieten dafür die besten Voraussetzungen.

Mein besonderer Dank gilt allen, die durch ihren Einsatz zum Gelingen der Tagung 
beitragen. Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IDACON 2017, wünsche ich 
Stunden voll wertvoller Erkenntnisse und nachhaltiger Anregungen für Ihre verantwor-
tungsvollen Aufgaben zum Wohle des Datenschutzes und einen angenehmen Aufenthalt 
in der bayerischen Landeshauptstadt.

Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr
Mitglied des Bayerischen Landtags
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Die Weltstadt mit Herz, Charme und Geschichte, königlich-
bayerischer Noblesse und bürgerlicher Gediegenheit, 
klassizistischer Pracht, dörflicher Idylle und weiß-blauer 
Lebensfreude ist weltbekannt. Auf den Straßen und Plät-
zen wie Maximilianstraße, Marienplatz, Viktualienmarkt 
und rund um den Luitpoldblock ist immer etwas los! Ob 
Shopping oder einfach nur Bummeln – München bietet 
viele reizvolle Facetten. 

In der direkten Nachbarschaft zur Messe München befinden 
sich das neue H4 Hotel Messe München – Veranstaltungsort 
der IDACON 2017.

MÜNCHEN   
Ihr Veranstaltungsort

FREUEN sIE sICH AUF ...

DIE PARTNER UND AUssTELLER DEs KONGREssEs

Ihr Hotel in München

Teilnehmerkreis

H4 Hotel Messe München

Konrad-Zuse-Platz 14 
D-81829 München

Telefon: 089 9400830 

Preis pro Person und Nacht  
115 € inkl. Frühstück

Der Kongress richtet sich an:

•	 Betriebliche Datenschutzbeauftragte  (externe und interne) sowie Datenschutzmanager 
•	 Datenschutzkoordinatoren und Mitarbeiter im Datenschutz
•	 Verantwortliche für die Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
•	 Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter der Rechts-, Personal-, IT- und Marketingabteilung 

sowie Betriebsräte



KONGRESSTAG 1  
Dienstag, 17. Oktober 2017 

09.45 Eröffnung und Begrüßung
Dr. Eugen Ehmann, Regierungsvizepräsident von Mittelfranken, Ansbach

Daniela Duda, Geschäftsführerin, Rehm Datenschutz GmbH, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Stefan Maier, Projektleiter IDACON, WEKA MEDIA GmbH & Co. KG, Kissing

10.00 Anpassung an die DsGVO: Herausforderungen und Hilfestellungen

 1 Anpassungsgesetze des Bundes und der Länder
 1 Hilfestellungen der Gruppe nach Art. 29 und der Aufsichtsbehörden
 1 Anpassung der Aufsichtsstrukturen und ihre Auswirkungen

MinR Michael Will, Sachgebiet IA7 – Datenschutz, Bayer. Staatsministerium des Innern, München

11.20 Der EU-U.s. Privacy shield im Kontext der Entwicklungen in den UsA 

 1 Rechtliche Verbindlichkeit des EU-U.S. Privacy Shield 
 1 Rolle der europäischen Aufsichtsbehörden 
 1 Rechtsdurchsetzung durch FTC und DOT 
 1 Denkbare Auswirkungen des Streits um die EU-Standardvertragsklauseln 
 1 Ergebnisse des Annual Review

Dr. Jörg Hladjk, LL.M., Rechtsanwalt und Of Counsel, Jones Day, Brüssel

12.20 Mittagspause Besuch der Fachausstellung & Networking

14.30 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

15.50 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

17.10 Zusammenfassung des ersten Tages

18.30 Gemeinsames Abendessen

„Die IDACON ist exzellent auf die Bedürfnisse des DSB in 
den Unternehmen zugeschnitten und stets am Puls der Zeit.“

FORUM 1 FORUM 2 

13.30

Auswirkungen der neuen ePrivacy-Verordnung

 1 Erweiterter Anwendungsbereich – für wen  
gilt die ePrivacy-Verordnung?

 1 Neue Pflichten der Verantwortlichen?  
Was wird aus dem TMG?

 1 Ende der Reichweitenmessung? – Cookies und Tracking

Kristin Benedikt, Leiterin Referat 4 (Internet, Telemedien, Apps, Branchen-
verzeichnisse), Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Ansbach

13.30

IT-sicherheit und der stand der Technik:  
Vorgaben der DsGVO

 1 Was wird aus den TOMs des BDSG?
 1 Pseudonymisierung und Verschlüsselung
 1 Verhaltensregeln nach Art. 40 und Zertifizierung nach Art. 42
 1 Was bedeutet eigentlich „Stand der Technik“?

Prof. Dr. Rainer W. Gerling, IT-Sicherheitsbeauftragter der Max-Planck-
Gesellschaft, München

14.50

Verteilte Verantwortlichkeit nach Art. 26 DsGVO –  
Herausforderungen im grenzüberschreitenden  
Personalmanagement

 1 Skizze der gemeinsamen Verantwortung  
nach Art. 26

 1 Modernes Personalmanagement – Value Networks
 1 Praktische Erwägungen – Datenschutzrechtl. Herausforderungen
 1 Pragmatisches Risikomanagement für Unternehmen

Dr. Jyn Schultze-Melling, Executive Director Privacy and Data Protection, 
EY Law, Berlin

14.50

Künstliche Intelligenz: Hilfe oder Gefahr für den  
Datenschutz?

 1 Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? 
 1 Wo wird heute schon Künstliche Intelligenz  

in Datenschutz und Datensicherheit eingesetzt?
 1 Welche Folgen von KI sind noch zu erwarten?
 1 Wie lässt sich KI datenschutzgerecht nutzen?

Oliver Schonschek, Diplom-Physiker, freier Fachjournalist, Tech Analyst & 
Journalist, Bad Ems

11.00 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

16.10

Direktmarketing unter DsGVO und E-Privacy- 
Verordnung

 1 Was gilt für die werbliche Datennutzung auf  
gesetzlicher Grundlage?

 1 So entsprechen Einwilligungserklärungen dem neuen Recht

 1 Welche besonderen Vorgaben bringt die E-Privacy- 
Verordnung mit sich?

 1 Welche Betroffenenrechte sind zu beachten?
Sebastian Schulz, Leiter Recht & Datenschutz, Bundesverband  
E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), Berlin

16.10

 Zertifizierung und Akkreditierung unter der DsGVO  
am Beispiel des TCDP

 1 Vorgaben zur Datenschutzzertifizierung in  
Art. 42 DSGVO

 1 Akkreditierung nach Art. 43 DSGVO

 1 Das Trusted-Cloud-Datenschutz-Profil (TCDP)
Frederick Richter, LL.M., Vorstand Stiftung Datenschutz, Leipzig



KONGRESSTAG 2 
Mittwoch, 18. Oktober 2017 

10.00 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

11.20 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

11.40

DsGVO: Einwilligung im Arbeitsrecht und  
Auskunftsrecht der Arbeitnehmer

 1 Was gilt: die DSGVO oder das neue nationale  
Recht?

 1 Einwilligung: die Freiwilligkeit auf dem Prüfstand
 1 Anspruch auf die eigenen Daten:  

Was können Arbeitnehmer fordern?
 1 Praktische Lösungsansätze

Silvia C. Bauer, Rechtsanwältin und Partnerin, Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH, Köln, und Heidi Schuster, Datenschutzbeauftragte, Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., München

11.40

Die kommende Bußgeldpraxis der Aufsichts- 
behörden unter der EU-DsGVO

 1 Aktuelle Bußgeldpraxis
 1 Sanktionen unter der DSGVO
 1 Neue Kooperationsformen der Aufsichtsbehörden
 1 Vorbereitungsmaßnahmen der verantwortlichen Stellen

Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit Baden-Württemberg, Stuttgart

12.40 Mittagspause Besuch der Fachausstellung & Networking

FORUM 3 FORUM 4 

9.00

Zulässigkeit der Telearbeit bei hochsensiblen  
Daten

 1 Erfahrungsbericht der Rheinischen  
Versorgungskassen

 1 rechtliche Rahmenbedingungen
 1 technisch-organisatorische Maßnahmen zur Absicherung
 1 Position der zuständigen Datenschutzaufsicht

Dirk Erdmann, Beauftragter für Datenschutz, Informationsfreiheit und 
IT-Sicherheit, Rheinische Versorgungskassen, Köln

9.00

Wie viel Besucherdokumentation braucht ein  
Unternehmen? 

 1 Arten der Besucherdokumentation
 1 Rechtfertigungsgründe Sicherheit, Brandschutz & Co.
 1 Erhebung, Verarbeitung, Aufbewahrungsfristen und  

Löschung
 1 Praxisbeispiele und Hinweise für interne Audits

Eberhard Häcker, Geschäftsführer TDSSG – Team Datenschutz Services 
GmbH, Ensdorf

10.20

Anpassung von Betriebsvereinbarungen aufgrund  
der DsGVO

 1 Klärung der Frage, ob und welche Betriebs- 
vereinbarungen aufgrund der DSGVO wie  
anzupassen sind/Checkliste für typische Themen

 1 Was fordert das deutsche Recht/DSAnpUG-EU-Entwurf, 
was die DSGVO, und wie ist das Verhältnis beider?

 1 Rolle des Arbeitgebers, des Betriebsrats und des Daten-
schutzbeauftragten

 1 Wie ist mit neuen Techniken (Iris-Scan etc.) umzugehen?

Dr. Robert Selk, LL.M., Fachanwalt für IT-Recht, Partner und externer 
Datenschutzbeauftragter, Kanzlei Dr. Schmid & Dr. Selk, München

10.20

Mitarbeiter-Engagement im Bereich Datenschutz:  
Risiken von heute und morgen

 1 Wissenslücken im Bereich Datenschutz in  
deutschen Unternehmen: eine Bestandsaufnahme

 1 Risiken und Anforderungen an den Datenschutz durch das 
Arbeitsumfeld im Wandel

 1 Datensicherheit am Arbeitsplatz: Wie können Unternehmen 
sich am besten absichern?

 1 Praktische Best-Practice-Tipps & Handlungsempfehlungen 
mit Blick auf die DSGVO

Hannan Farooq, National Account Manager Germany & Austria, Shred-it 
GmbH, München

„Sehr informative und gelungene Veranstaltung für DSBs. 

Kompetente Referenten mit aktuellen und praxisnahen 

Themen. Vielseitige Kontaktmöglichkeiten.“

Am Abend des ersten Kongresstages laden wir Sie herzlich zu einem 
Abendessen in den Gasthof Obermaier ein! Freuen Sie sich auf abwechs-
lungsreiche Speisen der gehobenen bayerisch-modernen Küche. Lassen 
Sie in dieser entspannten Atmosphäre den ersten Kongresstag ausklingen 
und tauschen Sie sich nochmal mit Teilnehmern, Referenten und Ausstel-
lern über die Themen des Tages aus. 

Highlight des Abends:
Interview mit Maximilian Schrems unter dem Motto „Maximilian Schrems 
im Gespräch: Motivation – Hindernisse – Ziele“

Maximilian Schrems, Österreichischer Jurist, Autor und Datenschutzaktivist

ABENDVERANsTALTUNG AM 17. OKTOBER 
Bayerische Gastlichkeit kann man fühlen. Und schmecken. 



KONGRESSTAG 2 – Fortsetzung 
Mittwoch, 18. Oktober 2017 

FORUM 5 FORUM 6

13.40

Auskunftsrechte des Betroffenen nach der DsGVO

 1 Wann bestehen Auskunftsrechte des  
Betroffenen?

 1 Wer muss Auskunft erteilen?
 1 Was sind Inhalte der Pflichtauskunft?
 1 Wie verhält es sich mit Datenkopien?

Martin Schweinoch, Partner, Leiter Fachbereich IT & Digital Business, SKW 
Schwarz Rechtsanwälte, München

13.40

Pflichtenkatalog des Art. 32 DsGVO

 1 Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre
 1 Privacy by Design gemäß DSGVO
 1 Security by Design im Kontext der Cyber-Sicherheitsstrategie 

2016
 1 Auswirkungen auf technische und organisatorische Maß-

nahmen (TOMs) 
Dr. Aleksandra Sowa, Ressort Datenschutz, Recht und Compliance, Deut-
sche Telekom AG, Bonn

16.00 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

14.40 Kaffeepause Besuch der Fachausstellung & Networking

15.00

Von der Datenpanne zur Verletzung der  
Datensicherheit

 1 Abschied von der Datenpanne nach BDSG
 1 Datenpanne neu: Verletzung der Datensicherheit
 1 Vorbereitung auf einer und Umgang mit einer Verletzung 

der Datensicherheit
 1 Meldung an Aufsichtsbehörde und Betroffene

Thomas Kranig, Präsident, Bayerisches Landesamt für Datenschutzauf-
sicht, Ansbach

15.00

Datenschutz-Managementsystem und IsO-Normen:  
was heißt das?

 1 Paradigmenwechsel der DSGVO: Rechenschafts-
pflicht erfordert Strukturen und Prozesse

 1 Risikominimierung durch ein Datenschutz-Management-
system

 1 Orientierung an vorhandenen Standards am Beispiel der 
ISO-Normen

 1 Ausblick auf ein integriertes Datenschutz-Managementsys-
tem nach ISO

Markus Gierschmann, Inhaber atprivacy Consulting, München

16.20 Abschlussdiskussion

Wo stehen wir als Datenschutzbeauftragte im Angesicht der Grundverordnung? 

Dr. Eugen Ehmann, Regierungsvizepräsident von Mittelfranken, Ansbach
Daniela Duda, Geschäftsführerin, rehm Datenschutz GmbH, Siegertsbrunn

17.20 Ende der IDACON 2017

KEyFACTs

Inspiration 

Stellen Sie Ihr individuel-
les Kongressprogramm 

zusammen.

Hochkarätige Referenten 
aus der Praxis   

Fachwissen und pragma-
tische Lösungen, wie Sie 

nur echte Praktiker haben 
können.

Fragen aus dem Plenum 
für das Plenum   

Schaffen Sie jetzt die 
Weichenstellung für Ihr 
künftiges Datenschutz-

management

Networking mit  
Gleichgesinnten  

Treffen Sie Ihre Daten-
schutz-Kollegen! Nutzen 

Sie den Kongress als 
Plattform für Austausch 

und Networking

Zukunftsweisendes Know- 
how, passend für sie 

Über 18 aktuelle, praxisna-
he und innovative Vorträge 
vermitteln Ihnen das Wis-

sen das Sie benötigen.

Think Qutside the Box 
 

In den interaktiven 
Fachforen werden Sie 

ermutigt, „Out-of-the-box“ 
zu denken



auch einzeln buchbar
INTENSIVSEMINARE 
Donnerstag, 19. Oktober 2017 

sEMINAR 1 Fahrplan zur Umsetzung der EU-DsGVO: Die 10 wichtigsten schritte und To-dos

 1 Die neuen Rechtsgrundlagen der Prüfungstätigkeit
 1 Informationspflichten offline/online, Beschwerdemanagement und Lenkungsaus-

schuss Data Leak Protection
 1 Anpassung der ADV-Verträge, Implementierung technischer und organisatorischer 

Maßnahmen und Dokumentation
 1 Verfahrensverzeichnis und Input für die Datenschutzfolgenabschätzung

Wolfgang A. Schmid, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt IT-Recht, Partner bei 
JuS Rechtsanwälte Schloms und 
Partner, Augsburg

sEMINAR 2 Dokumentation von IT-systemen und sachgerechte spezifikation aus Datenschutzsicht

 1 Mangelhafte Systemdokumentation als häufigstes Defizit bei Datenschutzaudits 
und Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer

 1 Zusammenhang mit Verfahrensverzeichnis und Verarbeitungsübersicht
 1 Aktuelle Normen und Standards zur Systemdokumentation
 1 Fachkonzept, DV-Konzept, Pflichtenheft & Co. – wo finde ich die relevanten Infor-

mationen?

Dr. Oliver Stiemerling, öffentlich be-
stellter und vereidigter IT-Sachver-
ständiger bei ecambria experts, Köln

sEMINAR 3 Praktischer Einsatz moderner Verschlüsselungstechniken für den Datenschutz

 1 Grundlagen und Grenzen moderner Verschlüsselungssysteme
 1 Rechtliche Vorgaben zur Verschlüsselung: IT-Sicherheitsgesetz, EU-DSGVO, TMG etc.
 1 Absicherung von Kommunikationskanälen (E-Mail, VoIP, VPN etc.) und Cloud 

Computing
 1 Konzepte und Lösungen für die Verschlüsselung von Endgeräten  

(Client und Server)

Dr. Sebastian Gerling, Adminis-
trativer Leiter, CISPA – Center für 
IT-Security, Privacy and Accounta-
bility, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken

sEMINAR 4 Datenschutz managen auf Grundlage der IsO 27001:2013

 1 Relevante Schnittstellen zwischen Datenschutz, IT-Sicherheit und der Unterneh-
mensführung

 1 Identifizierung wesentlicher Punkte der ISO-Norm mit Relevanz für die EU-DSGVO
 1 Praktische Umsetzung eines Datenschutzkonzepts auf Grundlage der ISO 

27001:2013
 1 Anwenden von Managementmethoden und Fallstudien

Ulrich Neef, Datenschutzbeauftrag-
ter, Datenschutz- und ISMS-Auditor, 
SoftKom e.K., Stein

sEMINAR 5 social-Media-, Internet- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz

 1 Rechtliche Herausforderungen
 1 Haftung des Arbeitgebers
 1 Lösung durch die richtigen Vereinbarungen
 1 Rechtsprechung

Diane R. Frank, Rechtsanwältin, 
JuS Rechtsanwälte Schloms und 
Partner, Augsburg

sEMINAR 6 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Datenschutz-Folgenabschätzung

 1 Was ändert sich im Vergleich zum Bundesdatenschutzgesetz?
 1 Welche Verarbeitungstätigkeiten sind zu dokumentieren?
 1 Einsatz von unterstützender Software
 1 Wann muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden?

Dr. Sebastian Kraska, Rechtsanwalt 
im Datenschutzrecht, externer 
Datenschutzbeauftragter für Unter-
nehmen und Behörden, Geschäfts-
führer, IITR GmbH, München

sEMINAR 7 Compliance- und Risikomanagement für den Datenschutzbeauftragten

 1 Risikoorientierter Ansatz der DSGVO
 1 Identifikation und Bewertung der datenschutzrechtlichen Risiken 
 1 Maßnahmen zur Risikominderung
 1 Risikoeffzienter Ressourceneinsatz

Dr. Florian Modlinger, Rechtsanwalt 
und Certified Fraud Examiner (CFE), 
Berater zu den Themen Datenschutz 
und Compliance

Zeitplan 9.00
10.00
12.00

Beginn der Intensivseminare
Erfrischungspause bei Kaffee und Tee
Mittagspause

14.30
16.30

Erfrischungspause bei Kaffee und Tee
Ende der IDACON 2017

www.idacon.de
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ANMELDUNG

  KONGREss: 17. bis 18. Oktober 2017 |  Teilnahmegebühr: 1.390 €*

   JA, ich nehme am Get-together am 17.10.2017 teil (im Preis inbegriffen).

JA,  ich buche verbindlich einen Teilnehmerplatz für die „IDACON 2017“ 
vom 17. bis 19. Oktober in München.  

Aktionscode, falls vorhanden

Vorname, Nachname Teilnehmer

Firma     Funktion

Telefon/Fax (für evtl. Rückfragen)

E-Mail

Straße

PLZ/Ort

Datum   Unterschrift

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mich WEKA MEDIA über seine Angebote auch per Telefon, Fax oder E-Mail informiert. 
Diese Erklärung kann ich jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Verlag widerrufen.

TEILNEHMER

KONTAKTE

VERANsTALTUNGs KOORDINATION
Sonja D‘Agostina
sonja.dagostina@weka.de
0 82 33.23 70 32

AUssTELLUNG & sPONsORING
Henriette Stoll-Loof
stoll@verlagsbuero-stoll.de
Telefon 0 81 43.93 15 13

PROJEKTLEITUNG
Stefan Maier
stefan.maier@weka.de

•	Teilnahme an der Veranstaltung

•	Ausführliche Kongressunterlagen

•	Mittagessen inkl. Getränk an allen 
Tagen

•	1 x Abendessen inkl. Getränke

•	Pausenverpflegung

•	Teilnahmebescheinigung

IHR GEsAMTPAKET

FOLGEN sIE UNs AUF:

ANMELDUNG per Fax: 0 82 33.23-5 7036

301-01883367

* Teilnahmegebühr zzgl. 19 % MwSt.

WEB-Code: 9165

  Bitte wählen Sie bei Buchung Kongress + Intensivseminar Ihr gewünschtes Thema:

  sEMINAR 1 | Fahrplan zur Umsetzung der EU-DSGVO

  sEMINAR 2 | Dokumentation von IT-Systemen und sachgerechte Spezifikation  
   aus Datenschutzsicht

  sEMINAR 3 | Praktischer Einsatz moderner Verschlüsselungstechniken für  
   den Datenschutz

  sEMINAR 4 | Datenschutz managen auf Grundlage der ISO 27001:2013

  sEMINAR 5 | Social-Media-, Internet- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz 

  sEMINAR 6 | Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und  
   Datenschutz-Folgenabschätzung

  sEMINAR 7 | Compliance- und Risikomanagement für den Datenschutzbeauftragten 

Teilnahmebedingungen
Eine Stornierung bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist kostenlos möglich. Bei einer Stornierung vier bis zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn stellen wir 50 %, bei einer Stornierung ab zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Teilnahme-
gebühr in Rechnung. 

Selbstverständlich besteht für Sie jederzeit die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Bei Absage der Veranstaltung 
durch den Veranstalter erhalten Sie die volle Teilnahmegebühr zurück; weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Rechnungs-
stellung erfolgt zum ursprünglich bestätigten Termin und ist nach Rechnungserhalt laut Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig.

Bei gleichzeitiger Anmeldung von drei oder mehr Teilnehmern aus einer Firma für ein und denselben Veranstaltungstermin ge-
währen wir auf den Grundpreis der gewählten Veranstaltung 10 % Rabatt. Sind noch anderweitige Rabattaktionen auf diese Ver-
anstaltung ausgeschrieben, so kann in diesem Fall nur ein Rabatt – und zwar der für Sie günstigste – gewährt werden.

Ihr  Veranstalter
Die WEKA Akademie lädt Sie recht herzlich zur IDACON 2017 ein. Als 
Veranstaltungseinheit der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG, eines der füh-
renden deutschen Fachverlage, bieten wir Ihnen ein breites Themen-
spektrum für die fachbezogene Aus- und Weiterbildung. Die WEKA 
Akademie steht für aktuellste Inhalte, eine lebendige und intensive 
Lern atmosphäre, praxisgerechtes und verständlich vermitteltes Fach-
wissen sowie sofort einsetzbare Lösungen.

Es gelten die AGB der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG für die WEKA Akade-
mie, einzusehen unter: www.weka-akademie.de/agb 
Fotos Stadt München/© Paul Nedrack – Fotolia.com

Ich möchte folgende Foren besuchen (bitte pro Feld ein Forum ankreuzen):

  KONGREss + Intensivseminar: 17. bis 19. Oktober 2017 |  Teilnahmegebühr: 1.790 €*

Sie erhalten 
bis zum 04.08.2017  

10 % Frühbucher-Rabatt  
und zahlen z.B. für den  
Kongress statt 1.390 €  

nur 1.251 €.  
Der Rabatt wird Ihnen  

automatisch abgezogen. 

18.10.17, Nachmittag:

 Forum 5  

 Forum 6

18.10.2017, Vormittag:

 Forum 3  

 Forum 4

17.10.2017:

 Forum 1

 Forum 2 


